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Grosser Gemeinderat; Sitzung vom 19. November 2024 
 

B e s c h l ü s s e  
 

1. Das Protokoll der Sitzung vom 22. Oktober 2024 wird genehmigt. 

2. Der Grosse Gemeinderat nimmt vom Bericht der GPK zur Verwaltungskontrolle 
2024 (Abteilung Bildung) Kenntnis. 

3. Totalrevision der Gemeindeordnung 
Der Grosse Gemeinderat stimmt der Totalrevision der Gemeindeordnung zu und 
verabschiedet das Geschäft mit 38 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung zuhanden der Volks-
abstimmung. 

4. Personalreglement (39 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen) 

1. In Art. 20 wird der Begriff "Vaterschaftsurlaub" durch den Begriff "Urlaub des an-
deren Elternteils" ersetzt. 

2. In Art. 20 wird Abs. 4 gestrichen. 

3. In Art. 7 Abs. 1 wird präzisiert, dass der Vertragsabschluss in schriftlicher oder 
digitaler Form erfolgen kann. 

4. In Art. 12 Abs. 1 wird ergänzt, dass die Mitarbeitenden der Tagesschule ihre 
Stelle mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten nur auf das Ende eines Schul-
semesters, d.h. per 31. Januar oder 31. Juli, kündigen können. 

5. Die Änderungen treten am 1. Januar 2025 in Kraft. 

5. Feuerwehrreglement (39 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen) 
1. Das teilrevidierte Feuerwehrreglement mit den Änderungen von Art. 4 Abs. 1 

und Art. 21 Abs. 1 und 2 wird genehmigt. 
2. Die Teilrevision tritt per 1. Januar 2025 in Kraft. 

6. Schulanlage Horbern, Gesamtsanierungsprojekt; Phasenabschluss Vorprojekt 
Das Vorprojekt Gesamtsanierung Schulanlage Horbern wird zur Kenntnis genom-
men. 

7. Verkehrsmassnahmen Ortsverbindungen Muri-Gümligen (Überprüfung flankierende 
Massnahmen); Verpflichtungskredit (35 Ja / 1 Nein / 3 Enthaltungen) 
1. Das Projekt "Verkehrsmassnahmen Ortsverbindungen Muri-Gümligen" wird ge-

nehmigt und dafür ein Verpflichtungskredit von total CHF 461'000.00 unter der 
Nr. 6150.5010.88 bewilligt. 

2. Teuerungsbedingte Mehraufwendungen sowie Mehrkosten in Folge der Erhö-
hung des Mehrwertsteuersatzes gelten als genehmigt. 

3. Mit dem Vollzug wird der Gemeinderat beauftragt. 

8. Die Interpellation Müller Kearns (FDP): Begleitmassnahmen zur Wahrung der Inte-
ressen der Gemeinde Muri – Gümligen im Generationenprojekt Bypass Bern-Ost 
wird schriftlich beantwortet. 
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9. Die Interpellation SP-Fraktion: Mischkanalisation und Regenüberlaufbecken wird 
schriftlich beantwortet. 

10. Die Einfache Anfrage Zaccaria (SP): Zustand der Saalibrücke wird schriftlich beant-
wortet. 

11. Der Grosse Gemeinderat nimmt von den Informationen des Gemeinderats / der parl. 
Kommissionen Kenntnis. 

12. Neue parlamentarische Vorstösse 

• Postulat Kearns (forum), Messerli (forum), Grossenbacher (Grüne), Müller 
Kearns (FDP): Priorisierung der Verkehrsmassnahmen auf der Thorackerstrasse 
mit Einführung von Tempo 40 für mehr Schulweg- und Verkehrssicherheit 

 
 
Gegen Beschlüsse des Parlaments kann innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung auf epublika-
tion.ch beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland Beschwerde eingereicht werden. 
 
 
Gümligen, 20. November 2024 
GEMEINDESCHREIBEREI MURI BEI BERN 


